
Alte Vil la

Pförtner

ehem.

Pförtner

Alte Küche

Strahlzelt

Alte Tischlerei

Kantine

Alte ESAB

Absaug-

an lage

Rollengang

Lager

Fahrzeug Werkstatt

Wind-
fang

Alter Küchehof

E2

E1

E3

M1
M2

K1
K2

K3

D

A

S

T1

T2

Z1

L
V

W
Treppen-

haus

Z2
Z3

Ges . B au a b sc h n i tt  :
1 44  S te l lp l ä tze

2 8 St el l p l ät ze

B e su c h er p ar k p l atz
9  S te l lp l ä tze

4 2 St el l p l ät ze

P B

V P

G es . B au a b sc h n i tt  :
8 4 St el l p l ät ze

Tr afo

V P

H B

H B

R B

BP

R B

G o s s e

H B

FS 2

FS 1

FS 3,5

FS 3

TB

H B
2 ZG o s s e

TB

R B

R B

R B

R B

R B

TB

TB

TB

B P

B P

TB

R B

H B

H B

H B

H B

H B

R B

R B

H B

H B

G o s s e

R B

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0,4

F a h rr ad s ta n d

Werkhalle SIGMA

1122101
4472188.527
5776738.589
59.365 ue.Bezug

4 8
 b

Sudenburger Wuhne

47 - 51

B a
u z

au
n

1205707
4472184.720
5776737.856

59.385 ue. Bezug

1205702
4472219.242

5776874.283

59.081 ue. Bezug

grau
anthr.

grau

grau

r o t

gra
u

grau

grau

Bau grub e

1205701

4472136.047

5776855.638

59.594 ue.  Bezug

1205703

4472190.786

5776840.613

59.669 ue. Bezug

1205704
4472186.866
5776836.321

59.631 ue. Bezug

1205705
4472221.782

5776841.346

59.419 ue. Bezug

12
0 5

7 0
6

44
72

2 1
2 .1

73
57

76
76

7 .9
96

5 8
. 92

5 u
e . 

Be
zu

g

HP
 N

g .
5 9

. 68
8  u

e . 
DH

HN
9 2

HP Ng.

60.046 ue. DHHN92

+0.00 = 

59.87 ue. DHHN92

OKFFB Paterrre =

61.53 ue. DHHN92

Bestimmung der

2 Hoehenmarken am Haus

Kleingartensparte

"Sommerfrische"

Gelaende

Foederanlagenbau

Magdeburg

grau
Betr iebspar kplatz

Bushalte-

stelle

R B

R B

TB

A

A

B

B

Sude nburger  Wuhne  außer Be trieb

L1
L2A1

A1

A1

A1

V3

V3

V3

V2

GE1

GE2

V2

V2
OK 75,60 mNHN

0,85

Su den burger Wuhne außer Betr ieb

GE3

65/50 dB(A)

OK 75,60 mNHN

0,8565/50 dB(A)

OK 82,00 mNHN

0,8565/50 dB(A)

A1

L3

4
 m

2
1

 m

20 m40 m

2
1

 m

V2

20

1
0
0

100

6

1
0

5

50

1
5

70

23

30

3

9
0

1
0

7

3

5 55 5

24,4

6
7

,8

44,4

3
2

12

5

1
1

2

43
57

50

4

69

20

5

5

2
8

1
5

4
6

2
2

1
0

0

3
7

6
2

43

6

17

2
6

227

13

13

6

14

106

TST 1

Siegelabdruck

Magdeburg, den ..........
Oberbürgermeister
............................

Der Stadtrat  der Landeshauptstadt Magdeburg hat auf seiner Sitzung am 22.09.2011 gemäß § 1 Abs. 3 und § 12 Abs. 2 

BauGB und auf Antrag des Vorhabenträgers die Ein leitung des Satzungsverfahrens

 zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 362-3.1 "Sudenburger Wuhne Südseite" beschlossen.

 Der Ein lei tungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs.1 Satz 2 BauGB am 14.10.2011 

über das Amtsblatt  Nr.41 ortüblich bekannt gemacht. 

Verfahren

Siegelabdruck

Magdeburg, den ..........
Oberbürgermeister
............................

Die frühzeit ige Öffentlichkeitsbetei ligung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB erfolgte durch 14-tägige 

Offenlegung der P lanungsabsichten und durch eine Bürgerversammlung

Siegelabdruck

Magdeburg, den ..........
Oberbürgermeister
............................

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffent licher Belange sind mit Schreiben

vom . .... .... . gemäß § 4 Abs. 1 BauGB frühzeitig zur Abgabe einer Stellungnahme und zur Äußerung

über den erforderl ichen Detaill ierungsgrad der Umweltprüfung aufgefordert worden.

Die Mitteilung und Anfrage an d ie für die Raumordung und Landesplanung zuständige 

Behörde ist gemäß §1 Abs. 4 BauGB erfo lgt

Oberbürgermeister
Magdeburg, den ..........

Siegelabdruck

............................

Siegelabdruck

Magdeburg, den ..........

Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaul ich

bedeutsamen baulichen Anlagen sow ie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach.

ÖbVermIng / Fachbereich Vermessungsamt und Baurecht
............................

Oberbürgermeister
Magdeburg, den ..........

Siegelabdruck

Der Stadtrat  der Landeshauptstadt Magdeburg hat auf seiner Sitzung am                  dem Entwurf  des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 362-3.1 und der Begründung zugest immt und d ie öffent liche 

Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen

............................

Oberbürgermeister
Magdeburg, den ..........

Siegelabdruck

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am .... ... ... über das Amtsblatt Nr.  . ... .... ..

ortsüblich bekannt gemacht.

Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr.  362-3.1 "Sudenburger Wuhne Südseite" und

die Begründung haben vom .. .... ....  bis .... ... ... gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

............................

Oberbürgermeister
Magdeburg, den ..........

Siegelabdruck

Die Behörden und sonstigen Träger öffent licher Belange sind mit  Schreiben vom                         

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB über die öf fentliche Auslegung benachrichtigt  worden

............................

Oberbürgermeister
Magdeburg, den ..........

Siegelabdruck

Nach Prüfung, gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, der abgegebenen Stellungnahmen hat der Stadtrat der

Landeshauptstadt Magdeburg den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 362-3.1 "Sudenburger Wuhne Südseite"

einschließlich Vorhaben- und Erschließungsplan a ls Bestandteil des vorhabenbezogen Bebauungsplanes und nach

Kenntnisnahme des gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 BauGB abgeschlossenen Durchführungsvertrages,

auf seiner Sitzung am ... .... ...  als Satzung gemäß § 10 Abs. 1 BauGB beschlossen sowie die

Begründung gebi llig t.

............................

Aufgrund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Bekanntmachung vom 23. 

September 2004 (BGBl.  I, S. 2414), in der zuletzt geänderten geltenden Fassung, und § 6 Abs. 1 der 

Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom 10 August 2009 (GVBl.  S. 383), in  der zuletzt 

geänderten geltenden Fassung, hat der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg am                        den 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 362-3.1 "Sudenburger Wuhne Südseite" bestehend aus der 

Planzeichnung (Plante il A) und dem Text (Planteil B ), einschließ lich dem Vorhaben- und Erschließungsplan

 a ls Bestandteil  des vorhaben-bezogenen Bebauungsplanes, als Satzung beschlossen.

Oberbürgermeister
Magdeburg, den ..........

Siegelabdruck

............................

Oberbürgermeister
Magdeburg, den ..........

Siegelabdruck

Die Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 362-3.1 "Sudenburger Wuhne Südseite",

einschließlich dem Vorhaben- und Erschl ießungsplan a ls Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes,

bestehend aus der Planzeichnung (Plantei l A) und dem Text (Plante il B) in der Fassung vom . .... ... ..

wird hiermit ausgefert igt.

............................

Oberbürgermeister
Magdeburg, den ..........

Siegelabdruck

Der Beschluss der Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 362-3.1 ist gemäß 

§ 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht worden.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr.  362-3.1 "Sudenburger Wuhne Südseite" ist  damit in Kraft 

getreten.

............................

Stadtplanungsamt
Magdeburg, den ..........

Siegelabdruck

Es wird hiermit beglaubigt, dass dieser Plan mit der Urschrif t des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

Nr. 362-3.1 übereinstimmt

............................

Vermessungsbüro Hartmann

Gemarkung: Magdeburg
Flur: 343/353
11/2010

Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt

Kartengrundlage:

Stand der Planungsunterlage:

Vervie lfä ltigungserlaubnis erte ilt:
durch:
am:
Aktenzeichen:

Kartengrundlage

GE

OK 75,60 mNHN

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Planzeichenerklärung
(nach § 2 Abs. 4 und 5, 2. Halbsatz PlanzV 90 )

I. Planzeichenfestsetzung

3. Bauweise, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Gewerbegebiet (§8 BauNVO)

Lagerhalle

Kranbahn

Büro-, Sozial- und Verwaltungsgebäude

0,85 = Grundflächenzahl (§ 16 Abs. 2 Nr.1 i.V.m. § 19 BauNVO)

OK 75,60 m = Oberkante Gebäude 75,60 m ü. mNHN

65/50 dB(A) = Emmisionskontingente in dB(A)/m²

= Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

Straßenbegrenzungslinie

öffentliche Straßenverkehrsfläche

4. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

9. Sonstige Planzeichen
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauGB)

6. Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Grünfläche

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

7. Planungen, Nutzungsreglungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
    zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB)

Pflanzgebot 1 gemäß nebenstehenden textlichen FestsetzungenA1

0,85

8. Flächen für Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Leitungsrecht

L1 / 2 / 3 Leitungsrecht zugunsten SWML1

V2 Erhal tungsgebot 2 / 3 gemäß nebenstehenden textlichen Festsetzungen

5. Versorgungsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

Standort Transformator

GE1

GE2

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

vorhandene Gebäude

GE3

65/50 dB(A)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten, oder Abgrenzung
des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes (§ 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

Einzelbaum zu erhalten

L1 Gasleitung (ND)

L2 Trinkwasserleitung

L3 Gasleitung (MD)

H i n w e i s e :

(1)

Teil B - Textliche Festsetzungen

§1 Art und Maß der baulichen Nutzung
    (§ 9 BauGB i.V. §§ 8, 16 BauNVO)

In  den Gewerbegebieten GE1-3 sind nur d ie gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 BauNVO
zulässigen Nutzungen zulässig.

§2 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung
     von Boden, Natur und Landschaft sowie für Anpflanzungen
     (§ 9 Abs. 1 Nr. 20,25 BauGB)

(1)

(2)

(3)

Auf der privaten Grünfläche an der Außengrenze des Gewerbegebietes sind entsprechend 
Umweltbericht (A1) P flanzungen vorzunehmen und auf  Dauer zu erhalten.
Als Pflanzstandort für die Pflanzung von Einzelbäumen ist d ie vorhandene Baumreihe entlang
der westlichen Grenze des Plangebietes zu verlängern und entlang der südl ichen Grenze
fortzusetzen.
Auf einer  Breite von 3-10 m wird auf der festgesetzten Grünfläche am südlichen Rand des
Plangebietes eine Baumreihe gepflanzt. Es werden 40 Winter-L inden a ls Hochstämme mit
Stammumfang 12-14 cm in e inem Pflanzabstand von jeweils 8 m untere inander gepflanzt.
Dabei sind vorhandene Gehölze in die zu pflanzende Baumreihe zu integr ieren.
Die Fläche hat e ine Größe von von ca. 4680 m².
Die Pflanzung muss spätestens mit Aufnahme der Nutzung bzw. Fertigste llung des Vorhabens
abgeschlossen sein.
Die Fläche ist nach § 9 (1) Nr. 25 a BauGB als Fläche für Pflanzgebote im B-Plan festzusetzen.

Im Geltungsbereich sind entsprechend Umweltbericht v ier Großbäume (V2) und
standortheimische Gehölze (V3)zu erhalten.

Der  planexterne Ausgleich des Defizits von 149.900 Werteinheiten erfolgt über das
Ökopoolpro jekt "Umflutaue bei Pechau" der Landesgesel lschaft Sachsen-Anhalt.

Die Baumschutzsatzung der Landeshauptstadt Magdeburg ist zu beachten.

Das Planungsgebiet ist a ls Bombenabwurfsgebiet registriert. Vor e iner Bebauung bzw. vor Beginn
jegl icher T iefbauarbeiten sind die Flächen auf Kampfmitte l zu untersuchen.

Aus dem betroffenen Bereich sind keine archäologischen Denkmale bekannt. Im Falle unerwartet
fre igelegter archäologischer Funde oder Befunde besteht eine gesetzliche Meldepfl icht nach
§ 9 Abs. 3 des Denkmalschutzgesetzes von Sachsen-Anhalt.

Sollten innerhalb des Geltungsbereiches bei der Errichtung der Bebauung bei
Bodenuntersuchungen, chemischen Analysen u.a. Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen oder
Altlasten (auftreten von Fremdstoffen, Auffäl ligkeiten durch Farbe und/oder  Geruch) festgeste llt
werden, ist das Umweltamt vor Beginn weiterer Maßnahmen unverzüglich und unaufgefordert zu
informieren (Tel.: 5402719). Treten d iese Hinweise während der vorgesehenen Erdarbeiten auf,
sind die Arbeiten in dem betroffenen Bereich sofort e inzustel len und das Umweltamt ist ebenfa lls
zu informieren.

Innerhalb der Schutzstre ifen sind betriebsfremde Bauwerke und Pflanzungen unzulässig.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(2) Das Maß der baul ichen Nutzung ist durch Planeintrag von Grundflächenzahl und Absoluthöhe festgesetzt.

(3) Zulässig s ind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in  der fo lgenden
Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK nach DIN45691 weder tags (6:00 - 22:00 Uhr)
noch nachts (22:00 - 6:00 Uhr) überschreiten.

GE

E m m isio n sk on t in ge n te

Te ilfläche

65

L

in dB(A)/m²

EK,Tag

50

L

in dB(A)/m²

EK,Nacht

Magdeburg, den ..........
Stadtplanungsamt

Siegelabdruck

............................

Innerhalb von einem Jahr nach Inkraftt reten des Bebauungsplanes sind in Verbindung mit § 215 BauGB

eine Verletzung der in  § 214 Abs. 1 Nr.  1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

eine Verletzung der in  § 214 Abs. 2 bezeichneten Vorschriften über das Verhältn is des Bebauungsplanes

und des F lächennutzungsplanes sow ie in § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB aufgezeigte Mängel des

Abwägungsvorganges nicht geltend gemacht worden.
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